
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/5/28 90/08/0145
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1991

Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §413 Abs1 Z2;

ASVG §413 Abs3;

Rechtssatz

Aus § 413 Abs 3 ASVG folgt zwingend, daß der Landeshauptmann gem § 413 Abs 1 Z 2 ASVG jedenfalls nicht zu einer

Entscheidung darüber berufen ist, welcher Krankenversicherungsträger zur Erbringung von Leistungen aus bereits

eingetretenen Versicherungsfällen zuständig ist

(Hinweis E 20.11.1963, 517,518/63, VwSlg 6159 A/1963).
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